
Fußnoten Priorisierung der Planung der Bundesfernstraßen 

Fußnote 1: A 1 AS Adenau L 10 (Rh.-Pt.) - Landesgrenze NRW/Rh.-Pf. und �

A 1 Landesgrenze Rh.-Pf.lNRW - AS Lommersdorf �

Vor der weiteren Planung wird eine Netzplanung als Betrachtung einer 

Variante für diese Abschnitte mit naturschutzfachlichem Planungsauftrag �

durchgeführt. Dies geschieht unter enger Abstimmung der naturschutzfachlichen �

Betrachtungen mit MKULNV sowie den naturschutzfachlich zuständigen Stellen �

in Rheinland-Pfalz. Dort erarbeitete Vorgaben werden beachtet. �

Fußnote 2: �

A 1 AS Lommersdorf bis AS Blankenheim (B 51 ): �

Die weitere Planung wird unter der Maßgabe einer eigenen verkehrlichen �

Bedeutung und der Einbindung der regionalen Naturschutzverbände fortgesetzt. �

Fußnote 3: �

A 46 AS Hemer (B 7) bis Menden (B 515): �

Die existierende Linienbestimmung wird geteilt. Oie Planung wird auf Teillinie �

Hemer bis Menden fortgesetzt. Parallel zur Planung findet eine �

Netzuntersuchung statt, insbesondere auch um bei Menden den optimalen Punkt �

zur Einbindung in das Netz zu finden. �

Fußnote 4: �

A 46 Menden (B 515) bis Arnsberg/Neheim (A 445): �

Die existierende Linienbestimmung wird geteilt. Die Linie für Menden bis �

Arnsberg/Neheim wird aufgehoben. Die Planung wird ruhend gestellt. Für den �

Fall, dass in Zukunft die Planung wieder aufzunehmen ist, ist zuvor eine Prüfung �

der Nullvariante mit Untersuchung alternativer Netzlösungen unter Beteiligung �

des MKULNV durchzuführen. �
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Fußnote 5: �

A 52 AD Essen/Ost (A 40) bis AK Essen/Nord (A 42) �

Die Planung wird ruhend gestellt. Für den Fall, dass in Zukunft die Planung �

wieder aufzunehmen ist, ist zuvor eine Prüfung der Nullvariante mit �

Untersuchung alternativer Netzlösungen unter Beteiligung des MKULNV �

du rchzufüh ren �

Fußnote 6: �

A 52 Stadtgrenze Bottrop/Gladbeck bis AK Essen/Gladbeck (A2) �

Die Planung wird unter der Voraussetzung weiterbetrieben, dass für den �

Abschnitt der A 52 AK Essen/Gladbeck (A2) bis AS Gelsenkirchen/BuerIW �

Einvernehmen im Einzelnen mit der Stadt Gladbeck erzielt wird . D. h. : �

Weiterführung bei Konsens mit Gladbeck, Stopp bei Dissens. �

Fußnote 7: �

A 445 AS Werl/Nord (B63) bis AS Hamm/Rhynern (A 2) �

Die eingeleitete Planfeststellung wird weiter betrieben. Parallel dazu soll �

nochmals eine Netzbetrachtung aufgestellt werden. Wenn das Ergebnis heißt, �

die Straße ist notwendig weil keine tragfähige alternative Lösung im �

existierenden Straßennetz vorhanden ist, herrscht Einvernehmen zu �

Fertigplanung und bei Vorliegen eines bestandskräftigen Baurechts Realisierung . �

Fußnote 8: �

B 62 Hilchenbach/Grund bis Altenteich mit OU Lützel B 62 OU Erndtebrück und �

OU Schameder und B 508 OU Kreuztal/Ferndorf und Süd umgehung �

Hilchenbach. �

Weiteres Vorgehen nach Zeit und Art einvernehmlich besprechen . Jetzige �

Planungsstufe zu Ende führen und dann neue Endscheidung herbeiführen. �
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B 63, OU Hamm Ubersicht �
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Fußnote 9: 

B 63 OU Hamm Abschnitt OU Pelkum 

Die Gesamtmaßnahme soll geteilt werden. Nur der südliche Teil der B 63 n soll 

gemäß Projektskizze zu Ende geplant und ggf. realisiert werden. Der nördliche 

Teil, nördlich der K 35 n wird zurückgestellt. 
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